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Brigitte Studer

".. .da doch die verheiratete Frau vor allem ins
Haus gehört"

Die Stellung der Frauen im SGB und die Gewerkschaftliche Frauenpolitik un-
ter dem Aspekt des Rechts auf Arbeit, 1880-1945.

1. Von Prinzipien und Einstellungen

Die Haltung der Gewerkschaften zur Arbeit der (verheirateten) Frauen und
konsequenterweise deren Organisierung war — was die hier untersuchte Zeit
von der Gründung des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes bis zum zwei-
ten Weltkrieg betrifft — recht zwiespältig. 1st die Frau eine Konkurrentin
oder eine Kollegin? Hat die Frau, besonders die Verheiratete, ein Recht auf
Arbeit? Kennzeichnungen wie "Lo/jwdrMcFewz" und später "Doppe/venü'e-
nenn" fanden unter den Gewerkschaftern Anhänger.

Die Forderung, "<?«,«' r/os g/e/c/te ßnnntnnj Ar£>e/7, o£> von A/önnern oder
Franen ge/eùtet, g/e/c/î deza/î/t werde"( 1), die die Schweizer Arbeiterbewe-
gung schon 1874 erhob, basierte nicht nur auf dem Anspruch der Frauen auf
Gleichberechtigung, sondern diente ebensosehr dem Schutz der Männerar-
beit. Dieselbe Doppelfunktion erfüllte auch das Bemühen um die gewerk-
schaftliche Organisierung der Arbeiterinnen und die 1891 an einer Konferenz

angenommene Verpflichtung, Frauen als gleichberechtigte Mitglieder aufzu-
nehmen. Mit organisierten Arbeiterinnen schwand die Gefahr, dassdie Frau-
en jegliche Arbeit zu sehr niedrigen Löhnen annehmen würden und dass sie
den Männern als Streikbrecherinnen in den Rücken fallen könnten. Beide
Prinzipien —- gleicher Lohn wie gleichberechtigte Mitgliedschaft — hatten al-
so sowohl fortschrittliche wie patriarchalisch-bewahrende Bedeutung. Ein
dritter Grundsatz aber, der des Rechts auf Arbeit für alle Frauen, auch der
Verheirateten, die ja einen "Ernährer" haben, wurde nirgends verankert.

Die Positionen Johann-Philipp Beckers oder Ferdinand Lassalles, die die
wahre und alleinige Bestimmung der Frau im Haus sahen, waren zwar in der
europäischen Arbeiterbewegung seit dem Gründungskongress der II. Inter-
nationalen 1889 in Paris mit der Anerkennung der industriellen Arbeit offi-
ziell überwunden. Sie überlebten aber in den Vorstellungen vieler einzelner
Gewerkschafter und tauchten zuweilen wieder verkappt in den Stellungnah-
men des SGB auf. Noch 1899 richtete die Berner Sektion der Typografia an
den Bundesrat ein Gesuch, die Frauen aus dem Buchdruckergewerbe auszu-
schliessen(2). Entsprechend dieser Einstellung verwehrten die Typografen
den Frauen bis J925 die Verbandsmitgliedschaft und bekämpften bis in die
60er Jahre erfolgreich deren Zulassung zu ihrem Beruf(3).

Was die Mehrheit der SGB-Verbände betrifft, so war ihre Haltung diffe-
renzierter. Wie zum Teil auch die Sozialdemokratische Partei betrachteten sie

die Erwerbsarbeit der Frauen als unumgängliches Übel des Kapitalismus,
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dessen schlimmste Auswirkungen es zu lindern galt. Viele Frauen waren auf
einen Verdienst angewiesen, sei es als Waise, Ledige oder Verwitwete. Und

wegen des tiefen Lohnniveaus mussten auch manche verheirateten Frauen in
die Fabrik.

Den Bestrebungen der Christlich-Sozialen(4) für ein Verbot der Arbeit der
verheirateten Frauen stand der SGB ablehnend gegenüber, denn dadurch
würde nur die Heimarbeit und damit eine Verschlechterung der Arbeitsbe-
dingungen gefördert. In einem.Punkt stimmte die Arhe/Verst/mme, das offi-
zielle Organ des SGB, aber mit den Advokaten eines Verbots überein:

"Die he.vfc c/cr Fraucnarhif't ist, den Männern anständige Löhne zu
zahlen und Arbeitsbedingungen zu gewähren, die ihnen ermöglichen, eine Familie
zu gründen. Aus Liebe zu den Fabrikanten und ihrer Herren Aufscher gehen die
Frauen sicher nicht in die Fabrik, sie ziehen ein trautes Heim vor, wo sie vereint mit
dem Manne ihr Glück in der ßrz/e/iMHg/Tirer suchen, sich als Menschen füh-
len und ihr Teil zum Wohle ihrer Mitmenschen beitragen könncn"(5).

Die Einschätzung der Erwerbsarbeit der verheirateten Frau als eine durch die

Ungerechtigkeit des Systems bedingte Anomalität durchzieht die gesamte
Entwicklung der gewerkschaftlichen Frauenpolitik. Für den Beginn der 30er
Jahre stellte Christine Ragaz in ihrer Dissertation fest:

"Heute überwiegt [in der Gewerkschaft] die Ansicht, dass die Beteiligung der
Frauen an der Erwerbsarbeit zu begrüssen, aber eine weitgehende Befreiung der
Familienmutter von der Erwerbsarbeit für die Zukunft zu erstreben sei"(6).

Frauenlohnarbeit wurde also nur bedingt als berechtigt anerkannt; die wah-
rc Bestimmung der Mütter lag in der Erziehung ihrer Kinder. Als Konse-

quenz dieser oft unausgesprochenen Prämisse der Nicht-Gleichberechtigung
von weiblicher und männlicher Lohnarbeit rückte das Anwerben von Ge-
werkschafterinnen in Zeiten, in denen tatkräftige Frauen dieses nicht selber
an die Hand nahmen, oft in den Hintergrund. Weiter verkamen Frauenforde-

rungen zeitweise zu leeren Prinzipienerklärungen ohne Konkretisierung.
Und schliesslich zeigten sich besonders in den 30er Jahren die damals aus-
nahmslos männlichen Gewerkschaftsführungen den restaurativen Tendenzen
nicht ganz verschlossen.

2. Zur gewerkschaftlichen Organisierung der Frauen von 1880-1945. Einige
Zahlen

Wieviele Frauen erfassten die Gewerkschaften zwischen 1880 und 1945? Wie-
viele hätten sie erfassen können? Und wie stark waren die gewerkschaftlich
organisierten Frauen in den Leitungen und an Kongressen vertreten?

Der Anteil weiblicher Lohnabhängiger an der Gesamtzahl erwerbstätiger
Personen varierte zwischen 1888 und 1929 nur leicht von 33,3 auf 33,2%. Von
1930 bis 1941 jedoch fiel ihr Anteil von 31,5 auf 28,6%(7). Betrachtet man nur
die Zahl der Fabrikarbeiterinnen, so senkte sich ihr Anteil zwischen 1888 und
1944 von 46 auf 30,4%(8). In der Depressionszeit der 30er Jahre verminderte
sich die Frauenerwerbstätigkeit relativ wie absolut(9).
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Für den Grad der gewerkschaftlichen Organisation war nach Auffassung
des SGB das Verhältnis der Fabrikarbeiterinnen-Gewerkschafterinnen aus-
schlaggebend. Denn wie der SGB dem Internationalen Gewerkschaftsbund
1922 mitteilte, hielt er weder Lehrtöchter und Volontärinnen, noch Mädge
und Hausbedienstete für organisation'sfähig(lO). Auch die Angestellten in

Büro und Handel versammelte der SGB nur in verschwindend kleinen Men-

gen und ab 1928 verzichtete er zugunsten des Schweizerischen Kaufmänni-
sehen Vereins auf das Büropersonal sowie auf das Verkaufspersonal der Spe-

zialgcschäfte(l 1) und damit auf Beschäftigungszweige, die vornehmlich für
die Frauenlohnarbeit zunehmend an Gewicht gewannen(12).

Aber wieviele Frauen organisierte nun der SGB? 1881, ein Jahr nach seiner

Gründung, soll er 450 Männer vereinigt haben(13). Frauen waren entweder
keine dabei oder aber die Mitgliederstatistik führte sie nicht auf. Die ersten
Gewerkschafterinnen sind 1889 mit dem Beitritt der Tabakarbeitergewerks-
schaft von Wynental nachgewiesen. Noch zehn Jahre später konnten erst zwei
oder drei der 291 Sektionen Frauen aufweisen. Doch 1906 bildeten die Frauen
schon über 5'000 der 62'000 organisierten Arbeiter und Arbeiterinnen. Von
da an erhöhte sich diese Zahl und der Anteil der Frauen — abgesehen von
einigen konjunkturbedingten Schwankungen und einem starken Rückschlag
bei Kriegsausbruch — bis 1920 auf 44.000 oder fast 20%. 1925 sank die Zahl
auf das Zwischenkriegstief von 12'000 oder 8,4% Gewerkschafterinnen (s.

Grafik). Bis heüte pendelt der weibliche Mitgliederanteil um 10% der Ge-

Mitgliederbewegung des Gewerkschaftsbundes von 1881—1945.
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samtniitgliedschaft(14). Im Vergleich zur gewerkschaftlichen Organisation
im Ausland befand sich die Schweiz 1929 mit 10,6% Frauen im SGB am unte-
ren Ende der Skala, weit hinter Dänemark mit 25,3 oder Österreich mit
21,9%(15). Auch im Verhältnis der Organisierten zu den "Orgam'.s'af/om/ä/j/-
£('«" schnitten die Frauen viel schlechter ab: Wenn 1931 von 100 Fabrikarbei-
tern 80 in den schweizerischen Gewerkschaften organisiert waren, zählte man
von 100 Arbeiterinnen nur 22(16).

War diese sich auf durchschnittlich 10% belaufende Anzahl Gewerkschaf-
terinnen auch im selben Verhältnis in den Gremien des SGB vertreten? Die
Bilanz der Anwesenheit der Gewerkschafterinnen an den Kongressen ist ein-
deutig: Bis nach dem Zweiten Weltkrieg nahmen an keinem Kongress mehr
als fünf Frauen teil. Sogar bei der Rekorddelegiertenzahl von 307 im Jahre
1933 ist nur eine einzige Frau auszumachen(17). Auch in den Rednerlisten der

Kongresse sind die Frauen krass untervertreten. Mit Ausnahme des Kongres-
ses von 1930, an dem sich zwei Frauen zu Wort meldeten, stand von da an bis

zum Kongress von 1953 keine Frau mehr auf der Tribüne. Demgegenüber
sprachen zwischen 1900 und 1919 fast an jedem Kongress eine oder mehrere
Frauen. In derselben Zeitspanne standen auch regelmässig Fragen zur Arbei-
terinnenorganisation auf der Traktandenliste. Und ebenfalls in diese Jahre
fiel die Präsendz von Frauen im Bundeskomitee des SGB.

3. Die Entwicklung der gewerkschaftlichen Frauenpolitik (1900 -1939)

Verschiedene Etappen kennzeichneten die Entwicklung der gewerkschaftli-
chen Frauenpolitik und die Veränderung des Gewichtes der Frauen im Rah-

men der Gewerkschaftsstrukturen von der Jahrhundertwende bis zum Zwei-
ten Weltkrieg. Zwischen 1905 und 1924 war die SGB-Frauenpolitik durch die

erstmalige Beschäftigung einer Frau als SGB-Sekretärin und anschliessend

sogar durch ein eigenständiges Arbeiterinnensekretariat institutionell veran-
kert. In diesem Sinn können diese Jahre als fortschrittlich und sogar pionier-
halt für die gewerkschaftliche Frauenpolitik gelten, obwohl Margarethe Faas

wie Marie Hüni als Einzelkämpferinnen auf dieser Leitungsebenc wirkten
und sie manchen männlichen Misstrauen über Sinn und Wirkung ihrer Arbeit
trotzen mussten. Im Gegensatz dazu fehlte den Arbeiterinnen in den 20er und
30er Jahren jegliche Vertretung in den SGB-Instanzen. Diese Tatsache spiel-
tc zweifellos eine Rolle, dass sich in diesen beiden Jahrzehnte fast unwider-
sprechen ein Diskurs und eine Praxis auszubreiten begannen, die vom Zu-
rückstufcn der Organisationsanstrengungen, Gewerkschafterinnen zu gewin-
neu, in den Depressionsjahren zur impliziten, teilweisen Übernahme der

Vorstellung "die Frau gehört ins Haus" führten.

3.1 Die SGB-Sekretärin: Margarethe Faas-Hardegger (1905-1909)

Die Übergangsjahre vom 19. zum 20. Jahrhundert bedeuteten für die Schwei-

zer Arbeiterbewegung eine Phase intensiver organisatorischer Umstrukturic-

rungen. Nicht nur wurden die Trennungskonturen zwischen Gewerkschaft
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und politischer Partei neu und schärfer gezeichnet, auch der personnelle Ap-
parat wurde beträchtlich verstärkt. Von dieser "Gründerjahre"-Euphorie
profitierten auch die Frauen, obwohl umfangmässig nur in peripherer und
zeitlich beschränkter Weise.

1898 trat Marie KiV/mgc'r-ßw.v.ver als erste Frau dem Bundeskomitee des

SGB bei, später von Margarethe Faas-Hardeggcr ersetzt, der ihrerseits Marie
Walter-Hüni nachfolgte. Marie Villinger kam als Vertreterin des ScWeizeri-
w/it'/i /Ir/iei/cnnnenver/wniife.v (.S'A Fj ins Bundeskomitec. Der Arbeiterin-
nenverband, eine sowohl politische wie gewerkschaftliche Vereinigung von
Arbeiterinnen, aber auch von Flausfrauen, Dienstboten, Näherinnen usw.,
war Mitte der 80er Jahre dank des Impulses von GerfriM GtuV/aiimc-von
Sc/iacA: entstanden. Zahlenmässig blieb er gering; er zählte 1910 knapp tau-
send Mitglieder, doch sein politischer Einfluss war bedeutend grösser(18).

ManV K///i>iger-ßimcr (I860-?). Deutsche Fabrikarbeiterin, durch Heirat
Schweizerin, eine der Leiterinnen des Schweizerischen Arbeiterinnenver-
bandes (SAV), kandidierte 1904 für die Stelle der Gewerkschaftssekrctä-
rin. Ihr wurde aber Margarethe Faas vorgezogen.

Gerinn/ GuiV/iiumc, geborene Gräfin wo« Sc/i«ck, verheiratet mit dem
Westschweizer Syndikalisten James Guillaume, selber Aktivistin der 1. In-
ternationalc. 1885 Herausgeberin der deutschen Zeitung Die Maal.v/wge-
rin und 1890 Mitarbeiterin an der Ar/ieiteriu, die ein Jahr später durch Die
G/eie/i/ie/l ersetzt wurde.

Keren« CViiizell-ZCiiee/il (1861-1947), mit 12 Jahren Tcxilarbcitcrin, später
Verkäuferin. 1883 Heirat mit dem Redaktor der /tr/iei'ler.vli'inme, Conrad
Conzett. Aktiv im Arbeiterinnenverband und in der Sozialdemokratischen
Partei. 1898 Witwe, Aufbau der Druckerei Conzett und Huber.
(Sie schrieb ihre Erinnerungen in: Erstrebtes und Erlebtes. Ein Stück Zeitge-
schichte. Leipzig/Zürich 1929).

Durch sein Bestehen floss eine gesamtheitliche Betrachtungsweise des

Frauenalltags in die Schweizer Arbeiterbewegung, die nach der Auflösung
des Verbandes 1917 fast gänzlich austrocknete. Alle Aspekte der Frauenun-
terdrückung kamen zur Sprache. Doppelbelastung, tiefere Löhne, Gewalt ge-
gen Frauen, wie Keren« Conzett, die erste Sekretärin des Verbandes, in einem

Vortrag illustrierte:

"Das Streben muss dahin gegen, die Frauenarbeit nicht geringer abzulöhnen, als
die Arbeit der Männer. Eine Besserstellung der Frau ist nur erreichbar durch die
Organisation der Arbeiterinnen. Sodann lässt die Auffassung von der Stellung der
Frau in der Familie noch viel zu wünschen übrig. Der Mann hat seine freien Stun-
den, seine Erholung nach Feierabend, am Sonntag; nicht aber manche Arbeiter-
frau. Für sie beginnt nach der ordentlichen Tagesarbeit erst die Hausarbeit, sie ge-
niesst oft nicht einmal der Nachtruhe; sie ist oft der Übellaune des Mannes, den bö-
sen Folgen seines Wirtshauslebens ausgesetzt"(19).
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Es waren Verena Conzctt und Marie Villinger, unterstützt von Hermann
Greulich, die am SGB-Kongrcss von 1902 den Antrag stellten,eine Sekretärin
für die Agitation unter den Arbeiterinnen anzustellen. Einige Delegierte be-

kämpften den Vorschlag, denn

"die Frauenfrage sollte so geregelt werden, dassdie Männer soviel verdienen, dass
die Frauen daheim bleiben können. Man sollte deshalb keine Sekretärin anstellen,
sondern nur männliche Beamte."

Und ein anderer meinte: "Zwer.v/,v«//e mr/M r//e AfänMer orgr/n/.v/'ereM um/r/r»7M

r/ie Frauen"(20). Doch der Antrag wurde angenommen. Am Kongress von
1904, die Stelle war noch nicht ausgeschrieben worden, entspann sich erneut
eine Diskussion über das Thema. Wcstschwcizcr Delegierte versuchten, statt
einer Sekretärin einen französischsprechenden Angestellten zu bestimmen.

"So lange viele Tausende in Gewerben tätige Arbeiter der Organisation noch fern
ständen und nicht gewonnen werden könnten, weil es an den notwendigen Mitteln
fehle, sollten die Arbeiterinnen nicht auf der Anstellung einer Sekretärin behar-
ren"(2l
In der Abstimmung wurde der Antrag der Westschweizer verworfen und der
Beschluss gefasst, die Sckrctärinnnenstclle endlich auszuschreiben.

Als Bewerberinnen meldeten sich Marie Villingcr und Mr/rgrrrefAe Fuu.v,

die in der Verbandsabstimmung gewählt wurde(22). Die junge Sekretärin er-
wies sich als äusserst aktiv; in ihrem ersten Jahr hielt sie 147 Vorträge, 102 in
deutsch, 37 in französisch, 8 in italienisch. Sie redigierte D/e ForAörrtp/er/M,
die Zeitung des SAV und seit 1907 auch FVjrp/oùée(24), das Westschweizer
Pendant. Doch Margarethe Faas eckte im Gewerkschaftsbund bald an. Sie

AF/rgwe/Ae Frrr/.v-f/arr/egger (1882-1963). Tochter eines sozialdenkenden,
aufgeschlossenen Berner Beamten und einer feministischen Hebamme, die
1898 eine Petition lancierte, damit ledige Mütter mit "Frau" angesprochen
würden. Arbeitete mit 16 Jahren als Telefonistin, heiratete einen Zürcher
Sozialisten, begann ein Jusstudium, war aber gleichzeitig in der Arbeiter-
bewegung aktiv. Von 1905-1909 erste Sekretärin des SGB. Nach ihrem
Rücktritt von diesem Posten und der Trennung vom Ehemann für einige
Jahre in Berlin. 1912 Rückkehr nach Bern, wo sie sich und ihre Töchter mit
diversen Arbeiten durchbrachtc. Bis zu ihrem Tod aktiv für den Frieden,
das Frauenstimmrecht und die Flüchtlingshilfe.
(Vgl. Monica Studer: L'action de Margarethe Faas-Hardegger à l'Union syndi-
cale suisse (1905-1909). Liz. (Masch.) Genf 1975. Über ihre Beziehungen zum
revolutionären Syndikalismus vgl. Karl Lang: Kritiker, Ketzer, Kämpfer. Das
Leben des Arbeiterarztes Fritz Brupbaeher. Zürich 1976, S. 140 - 141).

gehörte der vor allem in der Romandie verbreiteten anarcho-syndikalisti-
sehen Richtung an, gegen die sich der SGB in jenen Jahren abzugrenzen such-
te. Ausserdem spielten persönliche Momente mit: "/m Wesen r/er Genr/nn/en
/M. Frrr/.v/ /«£ vom /'eAer ein raor/erner Zug, r/er r/eM Ae/r/en ri/zern SeAre/riren
n/cAl AeAag/e. " Missfallcn erregte ihr "se/A.vfänrA'ger CArrraA/er" und ihr "ren/-
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tezz/e.v Wr/zu/tezz, dem ßege/zrezz gegezzû/zer, /m SeÄretarza/sbüro zu urbez-

ten "(25). Der Grund für ihr Fernbleiben vom Büro waren ihre beiden Töch-
ter, die beaufsichtigt werden mussten. Trotz des Erfolges ihrer Tätigkeit wur-
de Margarethe Faas die Demission nahegelegt. Am 31. März 1909 schrieb sie

einen Abschiedsbrief an die Arbeiterinnen: "A7ez'ne Anschauungen sz'nd In den

/etzten Werdu/zren so geworden, du.w zcb unter Eucb u/.v Sekretärin und Pedtzk-
tor/n ntc/zt me/zr P/atz zzz /zaben scbez'ne"(26).

3.2 Die Arbeiterinnensekretärin: Marie Walter-Hüni (1909-1924)

Ihre Nachfolgerin, (Warze Wa/fer-//üzzz, trat ihre Stelle nicht mehr als Sekretä-
rin des SGB, sondern als Vorsteherin des neugeschaffenen Arbeiterinnense-
kretariats an, das sowohl von Verbänden mit weiblicher Mitgliedschaft wie
vom SAV getragen wurde(27). Marie Hüni, die eher der Sozialdemokrat!-
sehen Richtung nahestand, setzte die Tätigkeit von Margarethe Faas fort:
Vorträge, die Redaktion der Voz-Ää/zz/z/en'/z, Sekretariatsarbeiten. Dazu führ-
te sie nach deutschem Vorbild Frauenkonferenzen mit dem Zweck ein, weib-
liehe Vertrauenspersonen heranzubilden. Sie veranstaltete Referentinnen-
kurse, Lese- und Diskussionsabende und organisierte Hausagitationen, um
an die Arbeiterinnen und Hausfrauen heranzukommen(28), sowie die seit der
internationalen Frauenkonferenz von 1910 jährlich stattfindenden Demon-
strationen am Tag der Frauen zur Durchsetzung des Frauenstimmrechts(29).

Marie (Wa/terj-A/zzn; (1872-1949). Tochter eines Dorfschullchrers, selber
ebenfalls Lehrerin. 1896 Heirat mit dem Grütlianer Emil Walter, von 1909
bis 1917 Nachfolgerin von Margarethe Faas, allerdings als selbständige Ar-
beiterinnensekretärin. Mitglied des Arbeiterbildungsausschusses und der
eidgenössischen Fabrikkommission. Scheidung. 1918-1924: Sekretärin des

SGB, mit Bildungsarbeit beauftragt.
(Vgl. GR 12, 1949, Nr. 12).

Obwohl am Gewerkschaftskongress von 1913 nach einer Diskussion über
die Förderung der Organisation der schlechtestgestellten Arbeiter — wobei
hervorgehoben wurde, dass damit besonders die Arbeiterinnen gemeint wa-
ren — das Bundeskomitee den Verbänden die "Ansteßung .v/zezze//geeigneter
wez'b/z'cber Funktionäre zur Förderung der Propaganda un/er den Arbeiterin-
nen"empfahl(30), stiess die Arbeit der Sekretärin doch immer wieder auf Wi-
derstände. Regelmässig erhoben sich Stimmen, die keinerlei messbare Erfol-
ge erkennen konnten, die die Nützlichkeit besonderer Förderungsmassnah-
men zugunsten der Frauen in Frage stellten oder die überhaupt der Meinung
waren, zuerst sollte die Organisation der Männer vollendet sein(31).

Auch die Sekretärin bemängelte die Verhältnisse. Von den elf Verbänden
mit Frauen hätten nur die Textilarbeiter, die Schneiderinnen und die Lederar-
beiter sie je beigezogen. Und auch dort meist nur zu Handlangerdiensten. Die
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Verbände, sogar die vermögenden wie der Uhrenarbeiterverband, knauser-
ten bei den Arbeiterinnen mit den Mitteln; keiner habe auch nur eine Funk-
tionärin oder Agitatorin. Denn "d/e\4nsicÄf, dass atre/t «w/t/em Geè/e/e der
Frr/Me««gz7a//ort d/e zndnn//c/te Kra/f vodkowwe« a«sre/cde, z.vt deute noed e/ne
u//gewetu verdre/Vete, dt Gewerd.reda//.s- wte zu /'«rtez'drez've« "(32).

Als weiterer Stein des Anstogses erwies sich die doppelt ausgerichtete Tä-
tigkeit der Sekretärin für die Gewerkschaft und den Arbeiterinnenverband.
Am Kongress von 1917, der die Angliederung des Arbeiterinnensekretariats
an das Sekretariat des Gewerkschaftsbundes beschloss, bemerkte dazu der
Referent: "Ev .vo// ez'umzd der dwder/ge Zustund uu/dören und d/ur und deut-
d'ed gesugt werden, du.v.v dus Arde/ter/nnensedreturfut e/ne /nst/tut/on des Ge-

werdsedu/tsdundes tst"(33).
Vom Moment ihrer Wiedereingliederung ins SGB-Sekretariat an verliert sich
die Spur der Tätigkeit von Marie Hüni. Sie selbst war mit ihrer Situation unzu-
frieden und wünschte sich die Wiedererrichtung des Arbeiterinnensekreta-
riats(34). Ab 1920 arbeitete sie noch noch halbtags, 1924 wurde sie entlas-

scn(35). Eine Nachfolgerin wurde nicht gesucht.

3.3. Die 20er Jahre: Das Verschwinden der Frauenforderungen

Die nun ausschliesslich männliche Gewerkschaftsführung beurteilte das Ex-
périment Arbeitcrinnensekretariat und weibliche Angestellte negativ. Einer
der Sekretäre erklärte schon 1920:

"Das Arbeiterinnensekretariat ist durch Kongressbeschluss aufgehoben worden,
weil die frühere Agitationstätigkeit planlos und unfruchtbar gewesen ist und die
Frauen ebensogut von männlichen Angestellten organisiert werden könncn"(36).

Einer diesbezüglichen Anfrage vom Internationalen Gewerkschaftsbund
antwortete der SGB:

"Diese Institution [das Arbeiterinnensekretariat] hat sieh nicht bewährt. Wir
sind nicht grundsätzlich gegen weibliche Sekretäre, wohl aber gegen he.vonr/m' Sc-
kretariate. Wir halten im allgemeinen dafür, dass unsere Verhältnisse so klein
sind, dass wir bei unserer Arbeitskonzentration viel wichtigere Aufgaben zu erfül-
len haben, als besondere Arbeiterinnensckretariate zu errichten."

Und ausserdem:

"Nach unserer Auffassung sollte sich der IGB überhaupt nicht in diese Sachen mi-
schen"(37).

Gemäss dieser Auffassung weigerte sich der SGB auch, die Kongresse des In-
tcrnationalen Arbeiterinnenbundes zu beschicken.

Rückschläge zeigten sich auch bei weiteren Frauenanliegen. Verglichen mit
der vehementen Forderung des Frauenstimmrechts in der Forkäw/?/e/7« (die
Ende 1920 einging) wurde es um diese Frage ruhig. Das Begehren wurde zwar
hie und wieder erhoben, Strassendemonstrationen wurden dafür jedoch nicht
mehr organisiert. Als im Anschluss an die Frauenausstellung SAFFA Ende
1928 eine Petition fürs Frauenstimmrecht lanciert wurde(38), begründete der
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SGB seine Beteiligung einzig mit formellen Argumenten:

"Da es sich um ein demokratisches Prinzip handelt, das die Arbeiterorganisationen
anlässlich des Generalstreiks an die Spitze ihrer Forderungen gestellt haben, bean-
tragen wir, diese Aktion zu unterstützen."

Und subskribierte dafür 500 Franken(39). Stille herrschte ebenfalls bei den
Themen Schwangerschaftsabbruch und Gewalt gegen Frauen. Der fehlende
Mutterschaftsschutz hingegen, unter dem die schwangeren Arbeiterinnen be-
sonders litten, wurde den Bundesbehörden einige Male in Erinnerung geru-
fen.

Ganz Abstand genommen wurde in den 20er und 30er Jahren von besonde-

ren Frauenförderungsmassnahmen. Als Marie Hüni noch als SGB-Sekretärin
vorschlug, den Frauen ein gebührendes Vertretungsrecht am Gewerkschafts-
kongress zu sichern, winkte die Mehrheit im Bundeskomitee mit der Begrün-
dung ab, dies sei Sache der Verbände(40). 1930 empfahl die Redaktorin der
sozialdemokratischen Frauenzeitung Franenrac/ü, Martha Tausk, den am

SGB-Kongress anwesenden Verbänden, den Familien mit Doppelmitglied-
schaft nur noch einmal das Gewerkschaftsorgan, dafür den Frauen das Frau-
enrecA/ zu schicken. Der Vorschlag löste keine Diskussion aus, nur der Vize-
Präsident des Kongresses machte die wohl gut gemeinte, jedoch parternalisti-
sehe und unverbindliche Bemerkung:

"Weil zu einem guten Frauenherzen ein entsprechend schlagendes Männerherz ge-
hört, möchte ich Sie bitten, diese Empfehlung in ihre Kreise hinauszutragen"(41).

Einige Gewerkschafter allerdings kritisierten die Passivität bezüglich
Frauenorganisierung. Joseph Fukas stellte in der GenwFsc/!a/f//c/ien Fw/ui-
.vcAöu fest, dass in der Schweiz 1930 nur jede 36. erwerbstätige Frau in der Ge-
werkschaft sein. Auch gebe es keine einzige Gewerkschaftssekretärin. Er
führte sodann die Werbungsaktionen der österreichischen Gewerkschaften
um die Frauen an. Diese hätten eine Frauensektion und Frauenkomitees ge-
gründet, veranstalteten Fehrkurse, Vorträge, Exkursionen und Funktionä-
rinnenschulen und hätten 30 besoldete Agitatorinnen(42). In einem anderen
Artikel versuchte Ernst Moser den Schwierigkeiten auf die Spur zu kommen,
die die Frauen vor einem Gewerkschaftsbeitritt zu überwinden hatten. Neben
der Mehrfachbelastung der Frauen in Fabrik und Haushalt, ihrer seit früher
Kindheit auf die Ehe orientierten Erziehung, ihrem Ausschluss von den poli-
tischen Rechten und ihrem Angebundensein an Familie und Wohnort er-
wähnte er auch die tieferen Föhne und die längeren Arbeitszeiten in derTex-
tilindustrie(43).

Einen umgekehrten Kausalsschluss zog Max Weber. Nicht weil sie schlech-
tere Ausgangsbedingungen vorfinden, sind die Frauen weniger häufig organi-
siert. Sondern sie sind benachteiligt, weil sie sich nicht zusammenschliessen.

"Warum wird die Frau selbst bei gleicher Leistung weniger entlöhnt als der Mann?
Nicht etwa weil man annnimmt, sie habe nicht für eine Familie zu sorgen (sonst
müssten ja die ledigen Männer ebenso schlecht gestellt sein), sondern weil das gros-
se Angebot von weiblichen Arbeitskräften, dem eine geringere Nachfrage gegen-
übersteht, den Lohn stärker drückt als für die Männer, und besonders auch, weil
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die Fr;iuen es noch nicht verstanden haben, durch Zusammenschluss, durch Orga-
nisation sich grössern Einfluss zu erkämpfen"(44).

Charles Schürch übernahm wenige Jahre später fast wörtlich dieselbe Argu-
mentation: Die Frauen sind schlechter bezahlt, weil sie "/toc/t tt/Wt/ verstondfn
/ttt/te/t, r/a.v.v .v/V .v/V/t «/te/t .stärkere/t w/trtecfta/f/tc/te/t Et/t/7w.v.v ättre/t gevverk-
.ve/tö/t//e/te/i Z/t.v«//7//7e/t.ve/t/«.v.s .v/e/terrt kö/t/te/7"(45).Wie weit hatte sich doch
diese Betrachtungsweise von der folgenden, am Gewerkschäftskongress von
1913 gemachten Feststellung entfernt: "//t gewt.v.se/t Ztve/gen, /tat/tenr/tc/t t/7

r/er //rttt,vt/tätt.s7r/'e, t'.s7 r/tege.ve/z/tc/te /?ege/tr/tgäer/Ir//et7.vver/îâ///7t.v.vezrt/rt 7e/7

r/t'e Fr/rrttt.v.ve/zw/7g zwr gewerk.se/trt/t/t'e/te/t Orgrt/7t'vrt/tVt/t "(46).

3.4. Die 30er Jahre: Nur bedingtes Recht auf Arbeit

Die 30er Jahre brachten in mancherJei Hinsicht einen Bruch mit den Errun-
genschaften der Zeit rund um den Ersten Weltkrieg. "///ätt/ .vor/tr /es/e/ttmes
r/e.v tt.vt/te.v et r/e.v //ttrertitx"(47), formulierte 1934 der katholisch-konservative
Altbundesrat Musy eine damals weit verbreitete Meinung. Am bekanntesten,
da am einschneidendsten, sind die Massnahmen, denen die Frauenlohnarbeit
in Italien und Deutschland ausgesetzt war. Doch auch andere europäische
Länder schränkten den Zugang der Frauen zum Erwerb ein. Ausserdem An-
Stellungsverbot für verheiratete Beamtinnen (in Deutschland, Österreich und
Frankreich zeitweise praktiziert), verfügten andere Länder wie Belgien, Por-
tugal, Irland oder die Niederlande eine Kontingentierung in bestimmten
Branchen. Als weiteres Mittel diente die bewusste Orientierung der Frauen
auf weibliche Berufe und die Ehe.

In der Schweiz bezweckten mehrere Interventionen im Nationalrat ein
Vorgehen gegen das "Do/tpe/veräte/tertw/Tt" von Bundesbeamten(48). Die
Vorstösse auf kantonaler und kommunaler Ebene zeitigten konkretere Fol-
gen. Im Januar 1933 beschloss der Berner Stadtrat, keine verheirateten Frau-
en mehr anzustellen, in Basel-Stadt wurde im Juni 1936 eine Initiative ange-
nommen, die Mehrfachverdienste in einer Familie untersagte. Der Zürcher
Kantonsrat lehnte im Februar 1936 eine von der Regierung vorgeschlagene
Sonderbesteuerung der Doppelverdiener knapp ab(49), doch im selben Kan-
ton wurden ein Jahr früher vier verheiratete Lehrerinnen nicht wiederge-
wählt(50).

Im Widerspruch zu den eigenen Prinzipien konnten auch sozialistisch re-
gierte Städte der Grundwelle nicht ganz standhalten. So nahm der Lausanner
Stadtrat 1936 ein Personalreglement'an, das jede Stelle der Gemeinde als un-
vereinbar mit der Lohnarbeit der Ehefrau erklärte(51). In Genf sprach sich
die Regierung Nicole zwar gegen eine Initiative aus, die das "Doppelverdie-
nertum" verbieten wollte; doch senkte sie, als sie 1934 Lohnabbaumassnah-
men ergriff, die Löhne der Beamtinnen in viel stärkerem Ausmass als diejeni-
gen ihrer männlichen Kollegen(51). Als letztes Beispiel sei der Schweizeri-
sehe Kaufmännische Verein angeführt, dessen Delegiertenversammlung 1935

über einen Antrag auf Einschränkung der Frauenarbeit im Flandel und Büro
abzustimmen hatte, der jedoch abgewiesen wurde(53).
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